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Refinanzierung der Schulwegkostenträger

• Die Schulwegkostenträger bekommen vom Freistaat auf Basis des Schulwegkosten-

freiheits- und des Finanzausgleichsgesetzes Kosten der Schülerbeförderung anteilig 

erstattet 

• Dabei wird allerdings zwischen ÖPNV und freigestelltem Schülerverkehr unterschieden

• Werden Schüler im ÖPNV befördert, kommen nur die Kosten der Fahrkarte zum Ansatz, 

Betriebskostendefizite sind von der Förderung ausgeschlossen

• Im freigestellten Schülerverkehr können die Gesamtkosten des Verkehrs in Ansatz 

gebracht werden

• Im Ergebnis werden aktuell von den ansetzbaren Kosten ca. 30% erstattet

• Aufgrund der Parameter ist es für viele Kommunen günstiger, freigestellten 

Schülerverkehr anstatt ÖPNV zu bestellen 

• Dies war auch der Fall bei der Verlegung der Schüler von Heimbuchenthal nach Haibach

Hintergrund 



Folie 309.10.2025

Refinanzierung der Schulwegkostenträger

Beispielrechnung (fiktiv): 

Betriebskosten je Schuljahr:

Kosten für Fahrkarten (80 Schüler, D-Ticket):

Gesamtkosten:

Davon erstattungsfähig:

Erstattung (30%):

Eigenanteil Schulwegkostenträger:

Freigestellter 
Schülerverkehr: ÖPNV:

140.000 € 140.000 €

0 € 51.000 €

140.000 € 191.000 €

140.000 € 51.000 €

42.000 € 15.300 €

98.000 € 175.700 €
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben:

AMINA

Frohsinnstraße 30

63739 Aschaffenburg

Tel: 06021-8666844

info@amina-verbund.de
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